
 



 

• 

• * 
• 

• 

• 

• 



 

 



 

 AROSA 
 

AGB für  und Materialverkäufe 
 
 
 
Allgemeine Annahme Bedingungen für den Sammel- und Sortierplatz Bruchhalde,  
Arosa sowie Deponie Ris für Aushub Typ A und Typ B in Litzirüti 
 
1. Allgemeine Annahme-Bedingungen: 
Alle Aufträge für die Annahme und Abgabe der in  
der Preisliste aufgeführten Produkte werden aufgrund der nachstehenden allgemeinen Bedin-
gungen ausgeführt. Durch die Unterzeichnung der entsprechenden Rapporte anerkennt der 
Lieferant oder Bezüger die Gültigkeit der allgemeinen Bedingungen. Abweichende Bedingun-
gen sind nur gültig, wenn sie vorgängig schriftlich vereinbart wurden.  
 
2. Zahlungsbedingungen 30 Tage netto ab Fakturadatum. Nach Verfall werden 4% Verzugs-
zins verrechnet.  
 
3. Preise:  
Die Preise verstehen sich für Material lose pro Kubikmeter gemäss Preisliste. Die Preise sind 
fest, allfällige Preisanpassungen als Folge wesentlicher Änderungen von Gesetzen, Verord-
nungen oder tatsächlicher Verhältnisse, werden schriftlich angezeigt. Die angegebenen Preise 
verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.  
 
4. Annahme- und Liefervorbehalt: 
Die Annahme von Material und die Lieferung von Material bleiben im Einzelfall vorbehalten.  
 
5. Volumen, Gewicht und Materialkategorie: 
Das massgebende Volumen, beziehungsweise Gewicht des Materials und die Material-kate-
gorie werden verbindlich auf der Annahmestelle (Deponie Ris) gemessen und festgehalten 
(Waagschein). Bei der Annahmestelle Bruchhalde (Misch- & Betonabbruch) sowie bei der Ab-
gabestelle Stausee / Isla (Kiesprodukte) wird pro LKW  5 m3 verrechnet (keine Waagscheine). 
 
6. Verantwortung des Anlieferers: 
Der Anlieferer von Material ist dafür verantwortlich, dass nur das im Lieferschein vermerkte 
und nur gesetzlich zulässige Material angeliefert wird. Die Verantwortung bleibt beim Anliefe-
rer, auch wenn eine visuelle Kontrolle bei der Annahme nicht feststellt, dass falsch deklariertes 
oder unzulässiges Material angeliefert wurde. Die Kosten für das Wiederaufladen und den 
Rücktransport falsch deklarierten oder unzulässigen Materials gehen zu Lasten des Anliefe-
rers.  
 
7. Definitionen und Erläuterungen  
 
7.1 Betonabbruch: 
Bei Betonabbrüchen wird für das Abtrennen und Entsorgen der Armierungseisen ein separater 
Preis verrechnet. Unabhängig Betonkantenlänge (Pos. 124 in Preisliste). 
 
  



 

 
 

 
 
7.2 Mischabbruch: 
Beim Mischabbruch handelt es sich um die mineralischen Fraktionen von Massivbauteilen wie 
Beton, Backstein-, Kalksandstein- und Natursteinmauerwerk, insbesondere aus dem organi-
sierten Rückbau. Als Leichtstoffanteile gelten unter anderem Holz-, Papier-, Plastik- und Iso-
liermaterialien, diese werden nicht angenommen! 
 
7.3 Strassenaufbruch: 
Strassenaufbruch mit Hauptmengenanteil an Koffermaterial aus Strassenkörper mit maximal 
20% Beton. Strassenkörper mit Anteilen von Ausbauasphalt werden nicht angenommen. 
 
8. Erfüllungsort und Gerichtsstand: 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, auch bei Lieferung franko Baustellen im Gemeinde-gebiet 
Arosa. Als Gerichts- und Schiedsgerichtsstand gilt Arosa vereinbart. Der Lieferant ist darüber 
hinaus berechtigt, Klage am Sitz oder Wohnsitz des Auftraggebers einzureichen. Anwendbar 
ist ausschliesslich Schweizer Recht. 
 
 
 

Freundliche Grüsse 
  
Roger Friess 
Ressortleiter Tiefbauamt Arosa 
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